
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/6/3 4Ob63/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1980

Norm

UStG 1972 §2

UStG 1972 §12

Rechtssatz

Die Republik Österreich ist im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Erhaltung der Bundesstraßen nicht Unternehmerin im Sinne

des UStG, sodaß auf sie auch die Vorschriften über den Vorsteuerabzug (§ 12 UStG) nicht zur Anwendung kommen.

Entscheidungstexte

4 Ob 63/80

Entscheidungstext OGH 03.06.1980 4 Ob 63/80
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